
25. EE-Europaschau für Geflügel, Kaninchen, Tauben, Cavia und 
Vögel vom 8. – 10. Dez. 2006 in der Messe Leipzig 

 
Reglement für die Preisvergabe (ohne Titelvergabe) 

 
Allgemeines 
 
Pro angefangene 400 Tiere wird bei den Kaninchen, den Cavias und den Vögeln ei-
ne von der EE gespendete Europamedaille vergeben. Die Vergabe dieser Medaille 
erfolgt durch die Spartenobleute der EE gemäss den Vorgaben im EE-
Ausstellungsreglement für Europaschauen. Anstelle dieser Medaillen wird bei Geflü-
gel und den Tauben ein EE-BDRG Siegerband abgegeben. 
Gemäss dem EE-Austellungsreglement für die Europaschauen sind durch die Schau-
leitung in allen Sparten mindestens folgende Preise abzugeben: 
 
¾ Pro Aussteller eine Ausstellermedaille 
¾ Pro 10 Tiere ein Ehrenpreis, dessen Einzelwert mindestens die Höhe eines 

Standgeldes ( 12 Euro) betragen muss. 
¾ Für die Europameister und Europachampions wird in allen Sparten eine entspre-

chende Urkunde in der Grösse A 4 abgegeben. Diese ist mit dem Namen, der 
Rasse, dem Titel und der erreichten Gesamtpunktzahl zu versehen. 

 
Preisvergabe in den Sparten 
 
a) Sparte Geflügel und Tauben 
 
In der Sparte Geflügel und Tauben werden die Preise gemäss den Vorgaben des 
BDRG vergeben. Mit dieser Vergebungsart ist den Vorgaben des EE-Reglements 
Genüge getan. 
Zu den E und Z werden folgende Bänder vergeben: 
¾ Pro Preisrichterpensum (80Tiere) wird durch die EE und den BDRG eine gemein-

sames Siegerband abgegeben. Die Kostenverteilung für dieses Band wird pro-
zentual mit den Anteilen der Tiere aus Deutschland und dem Ausland errechnet. 
Das Band wird gemäss Beschluss der AR-Sitzung vom 3. Dez. 2004 in Leipzig 
von der Firma Pöschmann in Waldkraiburg für 22 Euro pro Stück geliefert. 

¾ Pro Preisrichterpensum (80 Tiere) wird durch die Ausstellungsleitung zusätzlich 
ein durch sie bestimmter Spezialpreis (Band-Teller) abgegeben.  

¾ Die gespendeten Sachehrenpreise werden zusätzlich zu diesen Ehrenpreisen 
abgegeben und auf alle Preisrichter verteilt. 

 
b) Sparte Kaninchen 
 
Die Preisvergabe der Sparte Kaninchen wird mit der Ausstellungsleitung der Europa-
schau geregelt. 
Die Vergabe hat jedoch mindestens den Vorgaben im EE-Ausstellungsreglement für 
Europaschauen zu entsprechen.  
¾ Pro Preisrichterpensum (80 Tiere) wird durch die Ausstellungsleitung zusätzlich 

ein durch sie bestimmter Spezialpreis (Band-Teller) abgegeben. 
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¾ Pro Preisrichterpensum (80 Tiere) werden durch den ZDK zwei durch ihn be-
stimmte Spezialpreise abgegeben. 

¾ Auch hier werden die zusätzlich gespendeten Sachehrenpreise zusätzlich abge-
geben und auf die Preisrichter verteilt. 

 
c) Sparte Cavias 
 
Die Preisvergabe bei den Cavias erfolgt analog der Sparte Kaninchen, in Zusam-
menarbeit mit der Ausstellungsleitung- 
 
d) Sparte Vögel 
 
Die Sparte Vögel organisiert die Preisabgabe ebenfalls in Zusammenarbeit mit der 
Ausstellungsleitung. Sie ist auch für die Vorgaben zur Vergabe der Europameister- 
und Europachampiontitel verantwortlich. 
 
e) Jugend- Europaschau 
 
Hier erfolgt die Preis- und Titelvergabe gemäss dem Reglement für EE-Jugend-
Europaschauen 
 
Schlussbemerkungen 
 
Das vorliegende Reglement wurde an der AR-Sitzung vom 3. Dez. 2005 in Leipzig 
beschlossen und ist definitiv in dieser Fassung gültig. 
 
Für alle hier nicht speziell aufgeführten Punkte gelten die Bestimmungen des Regle-
ments für die Europaschauen der EE. 
 
 
Leipzig, 3.12.2005 / Urs Freiburghaus 
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